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Information nach § 30 Abs. 1 UVgO über die Erteilung eines Auftrages  

 

 

 

 

 Vergabenummer                       

 

 

a Öffentlicher Auftraggeber 

 Name                            

 Straße                          

 PLZ, Ort                       

 

b Vergabestelle 

Name                             

 Straße                            

 PLZ, Ort                         

  

c Beauftragtes Unternehmen 

 Name                            

 

d Vergabeart 

                        

 

e Art und Umfang der Leistung 

                                  

 

 

f Zeitraum der Leistungserbringung 

                                                  

 

33. KW 2026 (10.08.-16.08.2026)

Die Landesregierung Schleswig-Holstein beabsichtigt, flächendeckend in Schleswig-Holstein 
Ooh-Werbung („out of home“) zu schalten. Dazu gehören digitale Anlagen auf öffentlichen Grund in der 
Landeshauptstadt Kiel sowie landesweit Großflächen und Werbung an und um Bahnhöfe. All diese 
Flächen sollen genutzt und parallel im Rahmen einer Kampagne bespielt werden.

Verhandlungsvergabe, UVgO
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